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Worüber sprechen wir…

Inklusion in der Kindertagespflege umfasst unter anderem die Betreuung 
von Kindern mit Behinderung oder chronischen Krankheiten. 

Die hiermit jeweils einhergehenden besonderen Unterstützungsbedarfe 
sind in einigen Fällen bereits vor Beginn des Betreuungsverhältnisses 
bekannt. 

Manchmal treten sie jedoch auch erst dann zu Tage, wenn die Kinder 
bereits für einige Zeit die Kindertagespflegestelle besucht haben. Dies 
liegt darin begründet, dass in der Kindertagespflege zu einem 
überwiegenden Teil bis dreijährige Kinder betreut werden und einige 
Behinderungen oder Krankheiten zu diesem frühen Entwicklungszeitpunkt 
noch nicht (sicher) diagnostizierbar sind.
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Worüber sprechen wir auch….
Ein besonderer Unterstützungsbedarf, der im Rahmen einer inklusiv 
ausgerichteten Kindertagespflege aufgefangen werden kann, muss nicht 
zwangsläufig im Zusammenhang mit einer Behinderung oder Erkrankung 
des Kindes stehen. 

Spezifische Unterstützungsbedarfe können bspw. auch dann entstehen, 
wenn es die Eltern sind, die selbst eine schwere Krankheit, eine 
Behinderung oder eine belastende Lebenssituation haben und aus diesen 
Gründen mit der Erziehung und Versorgung ihrer Kinder überfordert sind.. 
Die Kindertagespflegepersonen haben dann die Aufgabe, die Eltern in 
ihrer Erziehungsleistung zu unterstützen 
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Vorteile



Grundlagen

▪ Grundgesetz Artikel 3

▪ Konkretisierung SGB VIII § 1

▪ UN Behindertenrechtskonvention seit 2009 ratifiziert

▪ SGB IX Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

▪ Bundesteilhabegesetz (BTHG) 2016 
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Gesetzliche Grundlagen
▪ § 4 Abs. 3 SGB IX Leistungen für behinderte oder von Behinderung bedrohte 

Kinder sollen so geplant und gestaltet werden, dass nach Möglichkeit Kinder 

nicht von ihrem sozialen Umfeld getrennt, sondern gemeinsam mit nicht 

behinderten Kindern betreut werden können 

▪ § 22 Abs. 2 SGB VIII : „(…) Sofern Kinder mit und ohne Behinderung 

gemeinsam gefördert werden, arbeiten die Tageseinrichtungen für Kinder und 

Kindertagespflege und der Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit anderen 

beteiligten Rehabilitationsträgern zusammen.“ 

▪ §23 SGBVIII  leistungsgerechte Ausgestaltung der Vergütung von 

Kindertagespflegepersonen der individuelle Förderbedarf der zu betreuenden 

Kinder ist zu berücksichtigen. 
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Gesetzliche Grundlagen
▪ § 27 ff. SGB VIII (Hilfe zur Erziehung)

▪ Insbes. § 32 SGB VIII (Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe)

▪ § 35a SGB VIII (Anspruch auf Eingliederungshilfe)

▪ §§ 91 regelt die Kostenbeiträge

▪ Landesgesetze / Ausführungsvorschriften
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Bestehende Praxis

▪ Unterschiedliche Regelungen in einzelnen Bundesländern

▪ Satzungen regeln meist Qualifizierung der Kindertagespflegepersonen und 

Entgelt

▪ Bundesprogramm „Weil die Kleinsten große Nähe brauchen“beschäftigte sich 

mit dem Thema Inklusion 

in der Kindertagespflege
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Modelle der Finanzierung

▪ ein Zuschlag von 10 Prozent auf die laufende Geldleistung, 

▪ Mehrbedarf kann bis zu 50 Prozent der laufenden Geldleistung der 

gewählten Betreuungsvariante entsprechen 

▪ 2,5-facher Satz des Endgeltes verbunden mit Platzreduktion (bei Kindern 

mit Eingliederungshilfe oder individuellen (pädagogischen) Mehraufwand 

(Online-befragung 2017). 

30.11.2021 BUNDESVERBAND FÜR KINDERTAGESPFLEGE 12



Ein Blick in die Praxis
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▪ Curriculum, das speziell für die Fortbildung von Tagespflegepersonen zum 
Thema Inklusion in der Kindertagespflege entwickelt

▪ Tagespflegepersonen ihr Wissen und Können zum Thema Inklusion in der 
Kindertagespflege erweitern. Ihre Handlungskompetenz im pädagogischen 
Alltag in der Kindertagespflegestelle soll gestärkt werden.

▪ Ausgangsstatus – zukünftige oder bereits tätige Tagespflegepersonen mit 
gültiger Pflegeerlaubnis • Qualifizierungsnachweis als Tagespflegeperson mit 
160 Unterrichtseinheiten

Mit Untertitel oder Bild
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GUTE KITA PORTAL: 
Inklusion in der 
Kindertagespflege 
(gute-kita-portal.de)

30.11.2021 BUNDESVERBAND FÜR KINDERTAGESPFLEGE 16

https://www.gute-kita-portal.de/gute-praxis/inklusion-in-der-kindertagespflege
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Dass die Kindertagespflege ein großes Potenzial für den 

gemeinsamen frühen Einstieg in die Betreuung aller 

Kinder hat, konnte im Rahmen von drei durch den LVR-

Landschaftsverband Rheinland finanziell geförderten 

Modellprojekten gezeigt werden. 

Wesentliche Voraussetzung in diesem Zusammenhang 

allerdings ist, dass gesetzliche, organisatorische sowie 

finanzielle Rahmenbedingungen und Anforderungen an 

die Qualifikation der Tagespflegepersonen einerseits, 

und der Fachberatung anderseits erfüllt sin



▪ Tagespflegepersonen, die Kinder mit besonderem 
individuellen Förderbedarf betreuen, sind zusätzlich 
zu den Qualifizierungen/Fortbildungen zur 
Teilnahme an der Tagespflegeelternschule des 
Sozialpädagogischen Fortbildungsinstituts Berlin-
Brandenburg als speziellem Kurs verpflichtet, sofern 
sie nicht über eine entsprechende berufliche 
Vorbildung oder eine persönliche Qualifikation 
verfügen oder einen entsprechenden Kurs bei einem 
anderen Institut nachweisen können. 

▪ Die Meldungen zur Pflegeelternschule erfolgen 
nach Eignungseinschätzung durch das zuständige 
Standortjugendamt.
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Interessante Links
▪ Broschuere_Inklusive_Kindertagespflege.pdf (lvr.de)

▪ Ausführungsvorschrift zur Kindertagespflege (kindertagespflege-berlin.de)

▪ Wege in die Kindertagespflege (kindertagespflege-berlin.de)

▪ Mittendrin – Landesverband Kindertagespflege Baden-Württemberg 
(kindertagespflege-bw.de)

Informationen zum Thema Inklusion:

• https://www.bvktp.de/themen/inklusion/

• https://situationsansatz.de/fachstelle-kinderwelten.html
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https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/jugend/kinderundfamilien/dokumente_90/Broschuere_Inklusive_Kindertagespflege.pdf
https://www.kindertagespflege-berlin.de/media/2020_06_22_av_ktp_lesefassung.pdf
https://www.kindertagespflege-berlin.de/media/wege_in_die_berliner_kindertagespflege.pdf
https://kindertagespflege-bw.de/projekte/mittendrin/
https://www.bvktp.de/themen/inklusion/
https://situationsansatz.de/fachstelle-kinderwelten.html
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Bundesverband für Kindertagespflege e.V. 

Baumschulenstr. 74

12437 Berlin

Tel: 030 - 78 09 70 69

E-Mail: info@bvktp.de


